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  Stadt  Lünen 

 
V E R W A L T U N G S V O R L A G E    VL-98 /2020  

 

E RS T EL L T   D U R CH  E RS T EL L T   A M  S I T ZU NG S TE IL  

Ordnungsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung 25.05.2020 öffentlich 

 

GR E M I UM  STA TU S  TE RM IN  E IN LAD UN G  TOP  

Ausschuss für Sicherheit und Ordnung vorberatend 17.06.2020 2/20   

Haupt- und Finanzausschuss vorberatend 18.06.2020 2/20   

Rat der Stadt Lünen beschließend 25.06.2020 2/20   

 

 

BE ZE I CH NU NG   D ES   T AG ES O RD NU NG S PUN K T E S  

Verzicht auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für gastronomische Be-
triebe für das Jahr 2020 

 
F INA N ZI EL L E   AUS WI R K U NG E N  

Die Erträge für Sondernutzungsgebühren werden sich im Jahr 2020 um maximal 45.000 € 

reduzieren. Daneben entfallen Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 1.700 €. 

 
INK L US I ON SV E RT R ÄG L I C H K E I T  

Keine Auswirkungen 

 
KL I M A V E R T RÄ GL I CH K E I T  

Keine Auswirkungen 

 

 
BES C HL US SV O RS C HL AG  

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung empfiehlt dem Rat der Stadt Lünen folgenden 

Beschluss zu fassen: 
 

1. Für das Jahr 2020 verzichtet die Stadt Lünen auf die Erhebung der Sondernutzungsgebüh-

ren gemäß § 8 in Verbindung mit den Tarifstellen B 1.1, B 1.2 und B 1.4 der Satzung über 

Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plät-

zen in der Stadt Lünen, soweit die Nutzung der Flächen für gastronomische Zwecke erfolgt. 

Die Antragspflicht nach § 6 der Satzung bleibt weiterhin bestehen. 
 

2. In den vorgenannten Fällen wird ebenfalls von der Erhebung von Verwaltungsgebühren 

für die Sondernutzungserlaubnis abgesehen. 
 

3. Auf Antrag kann die für gastronomische Zwecke genutzte Sondernutzungsfläche für das 

Jahr 2020 um maximal 50 % vergrößert werden, soweit nicht Belange des Straßenbaus oder 

Belange der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs entgegenstehen. 

 
 

 

 

Der Bürgermeister 
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SAC HD A RS T EL LU NG  

 

Ausgangssituation 
 

Die Nutzung von Straßen und Wegen ist im Straßen- und Wegegesetz NRW geregelt. Da-

nach ist der Gebrauch im Rahmen des Gemeingebrauchs jedermann gestattet. Die Benut-

zung der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus stellt eine Sondernutzung dar und be-

darf einer Erlaubnis der Gemeinde. 

 

Für die Sondernutzungen können Gebühren erhoben werden. Die Erhebung der Gebühren 

darf nur auf Grundlage einer Satzung erfolgen. Die Stadt Lünen hat von der Möglichkeit der 

Erhebung von Sondernutzungsgebühren Gebrauch gemacht. Durch den Rat der Stadt Lünen 

wurde die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 

Straßen, Wegen und Plätzen, zuletzt in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 

10.12.2010, beschlossen.  

 

Die Satzung beinhaltet u. a. als Gebührentatbestand das Aufstellen von Tischen und Sitzge-

legenheiten zu gewerblichen Zwecken (Tarifstelle B 1.1), das Aufstellen von Verkaufs- und 

Imbissständen (Tarifstelle B 1.2) sowie das Aufstellen von Ausstellungs- und Plakatständern 

vor Verkaufsstellen (Tarifstelle B 1.4). Die Sondernutzungen nach den Tarifstellen B 1.1 und 

1.2 werden vorrangig für den Gastronomiesektor in Anspruch genommen, die nach Tarifstel-

le B 1.4 stellen einen Nebeneffekt für Gastronomiebetriebe dar.  

 

Die Sondernutzung muss schriftlich bei der Abteilung Ordnungsangelegenheiten und Ver-

kehrsüberwachung beantragt werden, wird dort geprüft und mündet, falls keine Einwände 

bestehen, in eine Erlaubnis in Verbindung mit einem Gebührenbescheid. Für den Fall, dass 

auch alkoholische Getränke verkauft werden sollen, bedarf es zusätzlich einer gaststätten-

rechtlichen Konzession für die genutzte Fläche. 

 

Die Erträge für die erteilten Sondernutzungsgenehmigungen beliefen sich im Jahr 2018 auf 

48.241,48 € und im Jahr 2019 auf 44.338,78 €. Für das Jahr 2020 wäre unter normalen Um-

ständen von ähnlichen Gebühreneinnahmen auszugehen. Bisher sind im Jahr 2020 Gebüh-

renforderungen in Höhe von 19.394,94 € angefallen. Ca. 90 % dieser Forderungen resultie-

ren aus Sondernutzungen mit gastronomischem Hintergrund. 

 

 

Problemstellung 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Einschränkungen für alle 

Bereiche der Gesellschaft, sind viele Gewerbetreibende in finanzielle Nöte geraten. Gerade 

im Bereich der Gastronomie sind aufgrund der wochenlangen Geschäftsschließungen die 

Auswirkungen besonders deutlich zu spüren. Die weiterhin bestehenden einschränkenden 

Reglementierungen für die Gastronomie führen dazu, dass sich die Situation für die meisten 

Gastronomen nicht nachhaltig verbessert. Es ist zu befürchten, dass es in der Folge zu Ge-

schäftsaufgaben kommen wird.  

 

Die mit großem Aufwand verfolgten Anstrengungen der Kommune zur Belebung der Innen-

stadt können durch diese Effekte negativ beeinträchtigt werden. Entstehende Leerstände 

dürften sich in Folge der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung kaum zeitnah beseitigen lassen 

und sich nachhaltig negativ auf das Erscheinungsbild der Stadt auswirken. Geschäftsschlie-

ßungen wirken sich ebenfalls auf den Arbeitsmarkt aus und führen unmittelbar zu zusätzli-

chen Belastungen für die sozialen Systeme. 
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Lösungsmöglichkeit 
 

Die Stadt Lünen hat nur geringfügige Möglichkeiten, den Gastronomiebetreibern flankie-

rende Unterstützung zukommen zu lassen, um diese schwierige Situation zu überstehen. 

Eine unmittelbar wirksame Unterstützung wäre der Verzicht auf die Erhebung der Son-

dernutzungsgebühren sowie der damit im Zusammenhang stehenden Verwaltungsgebühren 

für das Jahr 2020. Parallel sollte auf Antrag überall dort, wo eine Vergrößerung der Son-

dernutzungsfläche faktisch möglich ist, die Nutzung zusätzlicher Flächen erlaubt werden. So 

kann die Minimierung der verfügbaren Sitzplätze aufgrund der Coronaschutzbestimmungen 

unkompliziert durch ein größeres Flächenangebot zumindest teilweise kompensiert werden. 
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